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[ƛŜōŜ a!±-YƻƭƭŜƎƛƴƴŜƴΣ ƭƛŜōŜ a!±-YƻƭƭŜƎŜƴΣ 
 rechtzeitig zum Jahreswechsel haltet Ihr die Winter- und Weihnachtsausgabe des     
 DiAG-BΩladl wieder in neuem Design in Händen. 
 

5ƛ!D-a!±-¢ŀƎ  
Im Nachgang zu unserer Mitgliederversammlung vom 17. Oktober 2019 greifen wir   
auf Seite 3 nochmals die Freistellung für MAV-Tätigkeit auf. Weiterführende Infor-
mationen findet Ihr in der Präsentation des sehr anschaulichen und praxisnah ge-
stalteten Vortrags von Frau RAin Steinbauer (Kanzlei Lauterbach und Partner) bei 
den Unterlagen zum DiAG-MAV-Tag 2019 auf unserer Homepage. 
 

5ƛŜƴǎǘǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴ 
Die Erfahrung zeigt, dass der zeitliche Aufwand für die Erstellung von Dienstverein-
barungen beachtliche Ausmaße annehmen kann. Aus diesem Grund haben wir mit 
der KAB-Rechtsstelle vereinbart, dass Anfragen von MAVen zur Erarbeitung von 
Dienstvereinbarungen nach § 38 MAVO zunächst an die DiAG-MAV-B gestellt wer-
den sollen. Damit hier das Rad nicht jedes Mal neu erfunden werden muss, wollen 
wir anfragende MAVen mit entsprechenden Musterdienstvereinbarungen aus un-
serem Pool versorgen. Für die Aktualisierung und Erweiterung dieser Sammlung 
sind wir ganz entscheidend auf Eure Mithilfe und Unterstützung angewiesen. 

 

Bitte lasst uns (an diag-b.muenchen@web.de) Eure sehr gerne anonymisierten 
Dienstvereinbarungen zukommen. So können MAVen, die sich mit vergleichbaren 
Themen befassen, von euren Erfahrungen profitieren. Vielen Dank vorneweg.  
 

.ŜǎŎƘƭǳǎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ a!± 
Die nächsten MAV-Wahlen finden im einheitlichen Wahlzeitraum März bis Juni 
2021 statt. Gleichzeitig melden uns MAVen zunehmend sinkende Mitgliederzahlen, 
Notbesetzungen und die Notwendigkeit vorgezogener Neuwahlen.  
 
Zur Frage der Beschlussfähigkeit von MAVen bei stark reduzierter Sitzungspräsenz 
führt der Eichstätter Kommentar zu § 14 MAVO unter Randnummer 65 aus:  
 

αCǸǊ ŘŜƴ !ǳǎƴŀƘƳŜŦŀƭƭΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ a!± ǿŜƎŜƴ ǿƛŘǊƛƎŜǊ ¦ƳǎǘŅƴŘŜ όȊΦ.Φ 9ǊƪǊŀƴƪǳƴπ
ƎŜƴΣ ǳǊƭŀǳōǎōŜŘƛƴƎǘŜ !ōǿŜǎŜƴƘŜƛǘŜƴύ Ȋǳ ƛƘǊŜǊ .ŜǎŎƘƭǳǎǎŦŀǎǎǳƴƎ ƴƛŎƘǘ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ 
ŘŜǊ IŅƭƊŜ ƛƘǊŜǊ aƛǘƎƭƛŜŘŜǊ ȊǳǎŀƳƳŜƴǘǊŜǘŜƴ ƪŀƴƴΣ ŘŜǊ 5ƛŜƴǎǘƎŜōŜǊ ŀōŜǊ ƛƘǊŜ .ŜǘŜƛƭƛπ
ƎǳƴƎ ƛƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ƴƛƳƳǘΣ ŜƘŜ ŜǊ ŜƛƴŜ aŀǖƴŀƘƳŜ ǘǊƛƍΣ ŀƴ ŘŜǊ ŘƛŜ a!± Ȋǳ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴ 
ƛǎǘΣ ƛǎǘ ŘƛŜ a!± ŀǳŎƘ Řŀƴƴ ƴƻŎƘ ōŜǎŎƘƭǳǎǎŦŅƘƛƎΦ .ŜƎǊǸƴŘŜǘ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎ Ƴƛǘ ŘŜǊ DƭŜƛŎƘπ
ǎǘŜƭƭǳƴƎ Ȋǳ ŘŜƴ wŜŎƘǘŜƴ ŘŜǊ wŜǎǘ-a!± ƴŀŎƘ Ϡ моŀ a!±hΦά 
 

Die Verantwortung für die Wahrnehmung der Beteiligungsrechte liegt somit bei der 
MAV. Sie entscheidet, ob sie weiter handlungsfähig bleibt oder handlungsunfähig 
wird. 
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a!±-²ŀƘƭ нлнмτYŀƴŘƛŘŀǘŜƴ 
Im Blick auf die Nachwuchs- und Kandidatenfindung für die MAV-Wahl 
2021 empfehlen sich bereits jetzt erste Vorüberlegungen und ein flotter, 
werbewirksamer Spruch auf den Lippen:  
α 9ƛƴ [ŜōŜƴ ƻƘƴŜ a!± ƛǎǘ ƳǀƎƭƛŎƘΣ ŀōŜǊ ǎƛƴƴƭƻǎΦά 
 

Vielleicht motiviert auch ein ƳŀǾƛƴ-Backrezept für das Engagement in der 
MAV. Die praktische Umsetzung kann sich jedenfalls sehen lassen.   
Vielen Dank nach Rosenheim für diese wunderbare Idee!   
 

Oder wir nehmen zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema professionelle Hilfe in Anspruch.   
Die Kifas gGmbH  weist im 2020er Schulungsprogramm einige Veranstaltungen zum Thema aus:  
¶ Zwischenstopp нлΦ—ннΦлтΦнлнл in Bischofsreut (S. 61) 
¶ Nichts passiert einfach so 10.-12.11.2020 in Augsburg (S. 53) 
¶ Erfolgreich informieren 10.-12.11.2020 in Augsburg (S. 54) 
¶ Bitten, betteln, beten? 8.12.2020 in Regensburg oder 10.12.2020 in Nürnberg (S. 63) 
 

Darüber hinaus wird kifas in enger Abstimmung mit dem bayrischen diözesanen Arbeitsgemeinschaften in den ein-
zelnen Diözesen Tagesveranstaltungen mit dem Fokus αMAV-Wahl нлнмά durchführen. 
Bitte nutzt die Schulungsangebote und macht mit Eurem Knowhow die MAV-Arbeit in Eurer Einrichtung möglichst 
zukunftssicher! 
  

!ǳǎ ŘŜƴ C!/I!w.9L¢{Dw¦tt9b όC!Dύ 

CŀŎƘŀǊōŜƛǘǎƎǊǳǇǇŜ {ŜǊǾƛŎŜ ǳƴŘ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ  όC!D {ǳ±ύ 

ŀƴƎŜōƻǘŜƴ ǳƴŘ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ  Ǿƻƴ ŘŜǊ 5ƛ!D-a!±-. aǸƴŎƘŜƴ ǳΦ CǊŜƛǎƛƴƎ 

Treffen 2 x im Jahr, jeweils  im Pater-Rupert-Mayer-Haus, Hirtenstr. 4,  80335 München 

Teilnehmer:           MAV- Mitglieder  aus den Arbeitsbereichen Service ( z. B. Hauswirtschaft,  

     Reinigung, Haustechnik)  oder Verwaltung  und   2 DiAG- Vorstandsmitglieder 

 

Grundsätzliches Anliegen:   Austausch über die MAV-Arbeit, vorrangig über Themen aus dem Bereich  

     der Anlage 2, AVR 

 

Themen können z.B. sein:  1.  Allgemeine Themen ( Austausch zu Stellenbeschreibungen, Eingruppierungs- 

           grundsätze,  Arbeitszeugnisse etc.) 

      2.  Bereich Service ( Umkleidezeiten, Rufbereitschaft, Arbeitssicherheit etc.) 

      3.  Bereich Verwaltung ( Datenschutz, Bildschirmarbeitsplatz, EDV- 

           Dienstvereinbarungen etc.) 

       

Ziele:     Unterstützung der MAV- Arbeit sowie bei speziellen Fragen zur Anlage 2 AVR  

      Neueste Infos aus der AK (Bundes– und Regionalkommission) 

     Aktuelle Informationen von der DiAG-MAV-B      

Nächste Termine: 

мфΦлоΦнлнл моΦллτмсΦлл ¦ƘǊ twaI-wŀǳƳ лмпΣ IƛǊǘŜƴǎǘǊΦ пΣ улоор aǸƴŎƘŜƴ 

луΦмлΦнлнл моΦллτмсΦлл ¦ƘǊ twaI-wŀǳƳ лмпΣ IƛǊǘŜƴǎǘǊΦ пΣ улоор aǸƴŎƘŜƴ 
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!ǳǎ ŘŜƳ !w.9L¢{w9/I¢ 

!ǳǎŦǸƘǊǳƴƎǎōŜǎǝƳƳǳƴƎŜƴ Ȋǳ Ϡ нр a!±hτ5ƛ!D-a!±-. 

W!± όWǳƎŜƴŘς ǳƴŘ !ǳǎȊǳōƛƭŘŜƴŘŜƴ-±ŜǊǘǊŜǘǳƴƎύ 

§ 6 Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus  
ώΧϐ 

       d)   einem/einer von den Jugendsprechern/-innen der einzelnen Einrichtun  
              gen des Diözesancaritasverbandes und der Fachverbände gewählten  
              Vertreter/-in. 
 

In der MAVO fehlt eine Regelung darüber, wie die Wahl des Jugendsprechervertreters gestaltet wird und wer die 
Jugendsprecher/-innen dazu einlädt.  
 

Auch lässt sich nicht klar herleiten, ob zu dieser Wahl die jeweilige Jugendvertretung einer Einrichtung dann all 
ihre Jugendvertreter (soweit sie drei hat) schicken kann oder nur einen. 
 

Zudem ist nicht geklärt, ob sich die Rolle des Jugendsprechervertreters in der Teilnahme der Mitgliederversamm-
lung erschöpft oder ob er auch weitergehende Themen im Blick haben soll. 
 

Der Jugendsprechervertreter kann gewiss auch einen E-Mail-Austausch mit den Jugendsprechern pflegen oder 
einführen. Problematisch wird es aber wohl, wenn der Jugendsprechervertreter weitere Treffen zwischen den 
Jugendsprechern durchführen möchte. Die MAVO sieht solche Treffen nicht ausdrücklich vor. Der Dienstgeber 
braucht deshalb hierfür offenbar keinen Raum zur Verfügung stellen und solche Treffen müssen wohl außerhalb 
der Arbeitszeit stattfinden, soweit der Dienstgeber nicht zu einer anderen Regelung bereit ist.  
 

In §25 MAVO ist als Aufgabe der DiAG-MAV unter Absatz 2 Nr. 4 die αFörderung der Anwendung der Mitarbeiter-
vertretungsordnungά genannt. Dabei geht es nicht nur um die Wahl der Jugendvertreter in den einzelnen Einrich-
tungen, sondern daran anknüpfend ebenso um die Wahl der Jugendsprechervertreter. In welcher Form dies ge-
schehen kann, bedarf noch weitergehender Beratungen. 
 

wŜŎƘǘǎǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ a!± Ϡмр a!±h 

Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendi-
gen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustellen.  
Die Freistellung beinhaltet den Anspruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben. 
 

Das heißt, die MAVO geht im Grundsatz von einer anlassbezogenen Freistellung aus. Die anfallende MAV Arbeit 
hängt vom Einzelfall ab und ist Schwankungen unterworfen. Ob bzw. welche MAV Arbeit notwendig ist, entschei-
det zunächst einmal das MAV-Mitglied selbst und es hat hierbei einen Beurteilungsspielraum. Wieviel MAV-Arbeit 
anfällt, hängt auch davon ab, αwie ernst die MAV ihr Amt nimmtάΦ  
 

Für größere Einrichtungen sieht die MAVO gemäß § 15 Absatz 3 eine pauschale Freistellung vor. Bei dieser qualifi-
zierten Freistellung werden bestimmte Freistellungskontingente zur Erfüllung der Aufgaben vermutet und festge-
setzt. Es handelt sich hierbei quasi um Mindestwerte, die der Dienstgeber nicht einseitig unterschreiten darf. 
Wenn die pauschale Freistellung für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der erforderlichen MAV-Aufgaben nicht 
ausreicht, dann hat die MAV einen Anspruch auf zusätzliche Freistellung nach § 15 Absatz 2 MAVO. Den Mehrbe-
darf muss sie nicht im Voraus begründen.  
 

Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die MAV Tätigkeit nicht behindert wird: durch Entlastung beim ursächli-
chen Arbeitsumfang und Unterstützung zur Wahrnehmung notwendiger Termine. 
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²ƛŎƘǝƎΥ Vor Aufnahme der MAV Tätigkeit muss der Vorgesetzte informiert werden.  
      (Abmeldung von der sonstigen Tätigkeit). 
 

¢ƛǇǇΥ Für die Argumentation notwendiger Freistellungen ist eine ausführliche Dokumentation der MAV Tätigkei-
ten unerlässlich. (Muster auf unserer Homepage/Materialien) 
 

IƛƴǿŜƛǎΥ Weitere Informationen zum Thema sind zu finden 

¶  auf unserer Internetseite ǿǿǿΦŘƛŀƎ-ƳŀǾ-ƳǳŜƴŎƘŜƴΦŘŜ unter Materialien 

¶  in den Arbeitshilfen der DiAG-MAV Freiburg ǿǿǿΦƪƻŘŀ-Ƴŀǎ-ŦǊŜƛōǳǊƎΦŘŜ unter A-Z  

¶  in den MAVO-Kommentaren (Eichstätter, Freiburger, Thiel/Fuhrmann/Jüngst) 
 
 

!YτLbChwa!¢Lhb9b 

{ƛǘȊǳƴƎ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎƪƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǾƻƳ лрΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлмф 

 
мΦ YŜƛƴŜ 9ƛƴƛƎǳƴƎ ȊǳǊ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ ол Ȋǳ ŘŜƴ !±w ς ¢ŀǊƛŦǊǳƴŘŜ &ǊȊǝƴƴŜƴ ǳƴŘ &ǊȊǘŜ  
 
Trotz intensiver Verhandlungen kam es in der Sitzung der Bundeskommission zu keiner Einigung hinsichtlich 
der Änderung der Anlage 30 zu den AVR / Tarifrunde Ärztinnen und Ärzte. Sowohl der Antrag der Dienstgeber-
seite als auch der der Mitarbeiterseite wurden in die Vermittlung verwiesen. 
 

Ausführlicher siehe ak.mas Ärzte Tarif INFO Nr. 5 und https://www.akmas.de/aktuelles/?L=320 
 
 
нΦ YŜƛƴŜ 9ƛƴƛƎǳƴƎ ȊǳǊ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ Ϡ но !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǊ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ !±w ς !ǳǎǎŎƘƭǳǎǎŦǊƛǎǘ  
 
Die Dienstgeberseite hat ihren Antrag zur Ausschlussfrist gemäß § 23 Allgemeiner Teil der AVR ebenfalls ins 
Vermittlungsverfahren geschoben. Zur aktuellen Rechtslage bezüglich der Ausschlussfrist nach § 23 AT zu den 
AVR s. BΨladl-Seite 5 
 

Siehe ak.mas INFO Dezember 2019 und https://www.akmas.de/aktuelles/?L=320 
 
 
оΦ !ƭƭŜǎŀƳǘ ǾŜǊǘŀƎǘ ǿǳǊŘŜƴ ŘƛŜ ¢ƘŜƳŜƴ  
 
¶ Vergütung von Mitarbeitern in Inklusionsbetrieben nach Anlage 20 zu den AVR 

 
¶ Zeitzuschläge bei Mehrarbeit von Teilzeitkräften /  
  Zur aktuellen Rechtslage bezüglich Zeitzuschlägen bei Mehrarbeit von Teilzeitkräften s. BΨladl-Seite 6 
 
¶ Neuregelungen Erholungsurlaub  
 
¶ Klarstellung in Anlage 1 Abschnitt XIV zu Anlage 7 Abschnitt G zu den AVR 

(Weihnachtszuwendung für Schüler in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum 
 Erzieher und in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen) 

 
Siehe ak.mas INFO Dezember 2019 und https://www.akmas.de/aktuelles/?L=320 
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пΦ {ŎƘǸƭŜǊ ŀƴ YǊŀƴƪŜƴ- ǳƴŘ YƛƴŘŜǊƪǊŀƴƪŜƴǇƅŜƎŜǎŎƘǳƭŜƴΣ IŜōŀƳƳŜƴǎŎƘǳƭŜƴΣ !ƭǘŜƴǇƅŜƎŜǎŎƘǳƭŜƴΣ όCŀŎƘ-ύ  

     {ŎƘǳƭŜƴ ŦǸǊ hǇŜǊŀǝƻƴǎ- ǳƴŘ !ƴŅǎǘƘŜǎƛŜǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ !ǎǎƛǎǘŜƴǘŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊ ƛƴ ŘŜƴ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎǎōŜǊǳŦŜƴ  

     YǊŀƴƪŜƴǇƅŜƎŜƘŜƭŦŜǊκƛƴ ǳƴŘ !ƭǘŜƴǇƅŜƎŜƘŜƭŦŜǊκƛƴ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ōŜƛ ±ƻǊƭƛŜƎŜƴ ŘŜǊ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŀō лмΦлмΦнлнл  

     ŘƛŜ αtƅŜƎŜȊǳƭŀƎŜά ȊǳǊ IŅƭƊŜ  
 

Aufgrund der Verweise auf die nicht mehr geltenden Kr-Tabellen werden § 3 Abs. b Buchstabe aa) Abschnitt 
BII und CII Anlage 7 AVR dahingehend angepasst.  

 

Siehe ak.mas INFO Dezember 2019 und https://www.akmas.de/aktuelles/?L=320
 

рΦ ²ŀƘƭ ŘŜǎ ²ŀƘƭǾƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎǎŀǳǎǎŎƘǳǎǎŜǎ ȊǳǊ !Y-²ŀƘƭ нлнл 

In der seitigen Sitzung hat die Mitarbeiterseite für die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiter-
seite in der Arbeitsrechtlichen Kommission, die im Herbst 2020 stattfinden wird, den Wahlvorbereitungsaus-
schuss gewählt. 

 

±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ wŜŦƻǊƳ ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ н Ȋǳ ŘŜƴ !±w ǿŜǊŘŜƴ ōƛǎ ŀǳŦ ǿŜƛǘŜǊŜǎ ŀǳǎƎŜǎŜǘȊǘ 

Im Anschluss an die Sitzung der Bundeskommission fand eine weitere Verhandlungsrunde zur Reform der Anlage 

2 zu den AVR statt. Da auch weiterhin keine Einigung in den grundlegenden Fragestellungen erzielt werden konn-

te, hat sich die Verhandlungsgruppe darauf verständigt, dass die Verhandlungen zur Reform der Anlage 2 zu den 

AVR bis auf weiteres ausgesetzt werden. 

 

!ƪǘǳŜƭƭŜ wŜŎƘǘǎƭŀƎŜƴ 
 
Ϡ но !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǊ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ !±w - !ǳǎǎŎƘƭǳǎǎŦǊƛǎǘ 

 
Das Bundesarbeitsgericht weist in seinem Urteil vom 18.09.2018 darauf hin, dass die Gesamtunwirksamkeit von 
Ausschluss- und Verfallklauseln, die einzelvertraglich in Bezug genommen sind, künftig nicht nur bei fehlender 
Herausnahme von Ansprüchen auf den gesetzlichen Mindestlohn festgestellt werden wird.  
(BAG, Urteil v. 18.09.2018, 9 AZR 162/18) 
 
Auch Ausschluss- und Verfallklauseln – wie der bisherige § 23 Abs. 1 S. 2 AT AVR – Σ laufen Gefahr, künftig auf 
Grund von Intransparenz gem. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB für gesamtunwirksam erklärt zu werden. Eine Gesamtun-
wirksamkeit der Ausschlussfrist nach § 23 Allgemeiner Teil zu den AVR hat zur Folge, dass kein Anspruch aus dem 
Dienstverhältnis im Sinne der Ausschluss- und Verfallklausel verfällt - alle Ansprüche unterliegen in diesem Fall 
vielmehr den gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
Die gesetzliche Verjährungsfrist beträgt gemäß § 195 BGB in der Regel drei Jahre. 
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!ƪǘǳŜƭƭŜ wŜŎƘǘǎƭŀƎŜƴ τ CƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ 
 

½ŜƛǘȊǳǎŎƘƭŅƎŜ ōŜƛ aŜƘǊŀǊōŜƛǘ Ǿƻƴ ¢ŜƛƭȊŜƛǘƪǊŅƊŜƴ 

 
Nach αalterά Rechtsprechung liegen Mehrarbeitsstunden und damit keine Überstunden vor, wenn ein teilzeitbe-
schäftigter Mitarbeiter zwar seine einzelvertraglich vereinbarte Arbeitszeit, nicht jedoch die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit von durchschnittlich 38,5 bzw. 39 Stunden bzw. 40 Stunden überschreitet.  
Überstunden fallen somit bei einem Teilzeitmitarbeiter erst dann an, wenn er die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit des Vollzeitmitarbeiters überschreitet.  
Nur im letztgenannten Fall hat der Teilzeitmitarbeiter einen Anspruch auf den Überstundenzuschlag. Für die 
Mehrarbeitsstunden sind nach den derzeitigen AVR-Regelungen keine Zeitzuschläge vorgesehen.  
 
Demgegenüber hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 10. Dezember 2018, (AZ 10 AZR 231/18) entschie-
den, dass dies gegen § 4 Abs. 1 TzBfG verstößt. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

±ƛŜƭŜƴ 5ŀƴƪ ŦǸǊ ŘƛŜ Ǿƻƴ ±ŜǊǘǊŀǳŜƴ ƎŜǘǊŀƎŜƴŜ 
½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ƛƴ нлмф ǾŜǊōǳƴŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ  

IƻũƴǳƴƎΣ Řŀǎǎ ǳƴǎ ŘƛŜǎ ŀǳŎƘ нлнл ƎŜƭƛƴƎŜƴ ƳǀƎŜΦ 


